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Maßnahmen bei Regelverstößen 

Bei Grenzüberschreitungen und Regelverstößen von Schülerinnen und Schülern wird der 
folgende Maßnahmenkatalog umgesetzt. 

Bei einem Regelverstoß erfolgt die Reaktion zeitnah und konsequent. 

• Der Maßnahmenkatalog ist in 5 Bereiche gegliedert. 
o Fehlendes Unterrichtsmaterial 
o Unterrichtsstörungen 
o Verbale Gewalt 
o Körperliche Gewalt 
o Sachbeschädigung 

• Wird ein Pausenverbot ausgesprochen, bezieht sich dieses auf die folgende Hofpause. 
o Während des Pausenverbots befinden sich die Kinder auf dem Flur vor dem 

Lehrerzimmer und reflektieren dort schriftlich ihr Fehlverhalten. 
o Bei Verweigerung der Reflexion verlängert sich das Verbot auf die nächste Hofpause. 

• Die Reflexionsaufgaben werden anschließend beim Klassenlehrer abgegeben. 
• Der Klassenleiter entscheidet, wann die Handlungskette des Maßnahmenkatalogs beginnt 

und wann die nächste Stufe erfolgt. 
• Die Erziehungsberechtigten werden auf einem Elternabend über den Maßnahmenkatalog 

informiert. 
• Erziehungsmittel nach RdERl. Erziehungsmittel in der Schule 

o Ermahnung 
o Auferlegung besonderer Pflichten 
o Wiederholung nachlässig gefertigter Arbeiten 
o Zusätzliche häusliche Übungsarbeiten 
o besondere schulische Arbeitsstunden unter Aufsicht 
o mündlicher Tadel mit schriftlichem Vermerk 
o Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens 
o Verweisung aus dem Unterrichtsraum 
o Ausschluss eines Schülers von einzelnen Schulveranstaltungen 

• Ordnungsmaßnahmen nach §44 des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt 
o der schriftliche Verweis 
o zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht von einem bis zu fünf Unterrichtstagen (nach 

Neuerung des Schulgesetzes bis 20 Tage) 
o Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe 
o Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform 
o Verweisung von allen Schulen, wenn die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt wurde 
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Fehlendes Unterrichtsmaterial 

Stufe Vergehen Konsequenz 
1 - Fehlen von Unterrichtsmaterial 

- Fehlen von Hausaufgaben 
- mündliche Ermahnung und Vermerk 

im Hausaufgabenheft 
- Nachholen der Hausaufgaben 

2 - wiederholtes Fehlen von 
unterrichtsrelevanten 
Materialien 

- wiederholtes Fehlen von 
Hausaufgaben 

- wie Stufe 1 
- schriftliche Auseinandersetzung mit 

einer Reflexionsaufgabe 

3 - ständiges Fehlen von Material 
- ständiges Fehlen von 

Hausaufgaben 

- kurzes Elterngespräch (ggf. 
telefonisch) 

- pflichtgemäßes Nachholen der 
fehlenden Aufgaben in der Schule in 
einem, dafür festgelegten Zeitraum 

 

Unterrichtsstörungen 

Stufe Vergehen Konsequenz 
1 - leichte Störungen des 

Unterrichts 
- einmaliges Zuspätkommen 

- mündliche Ermahnungen 

2 - wiederholtes Verhalten aus 
Stufe 1 

- einmaliges Verweigern der 
schriftlichen Mitarbeit 

- schriftliche Mitteilung im 
Hausaufgabenheft 

3 - wiederholte massive Störungen 
- Verlassen des Klassenraums 
- Schwänzen einzelner Stunden 
- anhaltendes Verweigern der 

schriftlichen Mitarbeit 

- Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten (telefonisch) 

- Reflexionsaufgabe 
- ggf. Tadel 
- ggf. Klassenkonferenz zur Androhung 

einer Ordnungsmaßnahme 
4 - massive und ständige 

Störungen, sodass Unterricht 
kaum möglich ist 

- Klassenkonferenz zum Beschluss einer 
Ordnungsmaßnahme 
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Verbale Gewalt 

Stufe Vergehen Konsequenz 
1 - Beleidigungen 

- Beschimpfungen 
- Hänseleinen 
- Nutzung von Schimpfwörtern 
- diverse Einzelfälle 

- Ermahnung 
- mündliche Entschuldigung beim 

betroffenen Schüler 

2 - wiederholte Beleidigungen und 
Beschimpfungen 

- Beleidigungen in aggressiver und 
verletzender Form 

- schriftliche Entschuldigung an den 
betroffenen Schüler 

- Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten 

- Pausenverbot mit einer schriftlichen 
Reflexionsaufgabe 

- ggf. Tadel 
3 - wiederholte aggressive Form von 

verbaler Gewalt trotz 
Elterngespräch und 
Konsequenzen aus Stufe 2 

- wie Stufe 2 
- Klassenkonferenz zur Anordnung einer 

Ordnungsmaßnahme 

4 - wiederholte Bedrohung - wie Stufe 2 
- Klassenkonferenz mit Beschluss zur 

Ordnungsmaßnahme 
 

Körperliche Gewalt 

Stufe Vergehen Konsequenz 
1 - leichte Formen von körperlicher 

Gewalt (schubsen, treten ohne 
Verletzungen) 

- mündliche Entschuldigung bei dem 
betroffenen Schüler 

2 - vorsätzliche körperliche Gewalt 
(treten, schlagen, boxen, 
spucken, kratzen, beißen) 

- werfen von Steinen und Stöcken 
- Turnbeutelschleudern 

- schriftliche Entschuldigung beim 
Schüler 

- schriftliche Mitteilung an die Eltern 
- Pausenverbot mit einer schriftlichen 

Reflexionsaufgabe 
- ggf. Tadel 
- ggf. Klassenkonferenz zur Anordnung 

einer Ordnungsmaßnahme 
3 - Formen schwerer körperlicher 

Gewalt 
- Zufügen von Verletzungen 

- siehe Stufe 1 und 2 
- Klassenkonferenz zum Beschluss einer 

Ordnungsmaßnahme 
4 - wiederholtes Zufügen von 

schwerer Gewalt trotz 
Konsequenzen 

- Anordnung einer Ordnungsmaßnahme 
mit sofortigem Vollzug 

- Planung weiterer individueller 
Maßnahmen 
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Sachbeschädigung 

Stufe Vergehen Konsequenz 
1 - versehentliches Zerstören oder 

Verunreinigungen von 
Gegenständen 

- Verstecken von Gegenständen 
von anderen Schülern 

- mündliche Ermahnung und 
Entschuldigung bei der betroffenen 
Person 

- ggf. Wiedergutmachung (z.B. Reinigen) 

2 - vorsätzliches Zerstören oder 
Verunreinigen von 
Gegenständen Z.B. Toiletten, 
Türen, Ranzen, Materialien, 
Scheiben, Pflanzen 

- schriftliche Entschuldigung bei der 
betroffenen Person 

- Information an die Eltern 
- Beseitigung der Verunreinigung bzw. 

Wiedergutmachung und Ersatz des 
Schadens 

- ggf. Tadel 
3 - wiederholtes, vorsätzliches 

Verunreinigen oder Zerstören 
von Gegenständen 

- Diebstahl 

- siehe Stufe 2 
- Klassenkonferenz zur Anordnung einer 

Ordnungsmaßnahme 

4 - wiederholte Sachbeschädigung - siehe Stufe 2 
- Klassenkonferenz zum Beschluss einer 

Ordnungsmaßnahme 
 


